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Bleibt noch ein Blick auf die wirtschaftliche
Lage der amerikanischen Kohlenindustrie zu werfen.
Und die ist zurzeit alles andere wie rosig. Die meisten
der im Krieg entstandenen Zechen sind wieder still¬
gelegt; trotzdem ist noch eine gewisse Überproduktion
vorhanden. Die Folge sind Absatzschwierigkeiten, die
um so größer werden, je mehr die Konkurrenz von
Erdöl, Naturgas und mit Wasserkraft billig erzeugter
Elektrizität sich fühlbar macht. In der Äeichkohlen-
industrie von Pittsburg und Illinois wird z. B.
wöchentlich nur an 2—3 Schichten gearbeitet. Vielfach
werden die Werke auch nur im Winter betrieben.

Das ist die Kehrseite der glänzenden Medaille. Im¬
merhin aber bleibt der amerikanische Bergbau für uns
außerordentlich interessant und lehrreich. Aber man
kann ruhig sagen, daß auch bei uns die Technik des
Bergbaus sich auf den gleichen fortschrittlichen Bahnen
bewegt, die man in Amerika erfolgreich beschritten hat,
und daß die europäische Technik die Fortschritte der
amerikanischen gerade so gut im Bergbau ein- und
auch überholen wird, wie z. B. der europäische Näh-
und Schreibmaschinenbau — vom Automobil gar nicht
zu reden — dem amerikanischen zum mindesten eben¬
bürtige Leistungen hervorbringt.

Rechtsfragen -es täglichen Lebens.
Etwas vom Nachbarrecht.

Das „Bürgerliche Gesetzbuch" regelt das Nachbar-
verhältnis nur in wenigen Bestimmungen, während
es in den weitaus meisten Fällen die bestehenden
landesgesetzlichen Vorschriften in Kraft gelassen hat.
Hauptgrundsatz des E i g e n t u m s r e ch t e s ist nun
der, daß der Eigentümer mit seiner Sache oder seinem
Grundstück machen kann, was er will. Demgegen¬
über gibt es im Verhältnis des Eigen¬tümers zu seinem Nachbarn aber dasVerbot der Schikane, welches verbietet,
ein Recht auszuüben, wenn diese Ausübung
nur den Zweck hat, dem anderen Schaden zuzu¬
fügen. Man darf z. B. nicht eine so hohe Mauer
auf einem Grundstück errichten, daß sie dem Nach¬
bar Licht und Luft wegnimmt.
Das Betreten fremder Grundstücke ist an sich

naturgemäß verboten; der Nachbar darf es aber
trotzdem, wenn eine gegenwärtige Gefahr, z. B.
ein Brand, ihn dazu veranlaßt, oder bei Verfol¬
gung seines eigenen Eigentums¬
rechtes, wenn z. B. sein Bienenschwarm oder ein
Haustier sich auf das Grundstück des Nachbars ver¬
irrt. Natürlich darf das nicht dahin führen, daß ich
nun bei Verfolgung meiner Hühner z. B. dem Nach¬
barn seine frisch bestellten Beete zertrample oder gar
in ein Kornfeld oder dergl. hineinlaufe. Hier kämen
sonst g. F. die Strafbestimmungen des Feld- und
Forstpolizeigesetzes gegen mich in Anwendung. Eben¬
sowenig darf ich natürlich, wenn eins meiner Hühner
irrtümlich dorthin legen geht, ohne seine vorherige
Erlaubnis, den Stall des Nachbars öfsnen, um ihn
deswegen zu revidieren. — Richten meine Tiere auf
dem Nachbargrundstück Schaden an, so bin ich als
„Viehhalter" haftbar. Umgekehrt kann ich natürlich
die Tiere des Nachbars, die bei mir Schaden an¬
richten, gewaltsam verjagen, evtl, auch festhalten und
einsperren, wobei er mir noch wegen des Schadens
regreßpflichtig bleibt.
Eine weitere Ausnahme sind Einschränkungen

des Eigentums, die sich derart vollziehen, daß das
Eigentum nicht erheblich gestört ist, z. B. die
Errichtung von Telegraphenleitungen und die Anlage
von Bergwerken, deren Rechte ja auch gesetzlich be¬
sonders geregelt sind. Ähnlich ist eine Belästi¬
gung durch Rauch, Ruß, Gase oder dergleichennicht verboten, wenn die Schädigung durch diese
Einwirkungen unwesentlich, oder durch die

örtlichen Verhältnisse gegeben ist, wie
z. B. in einem Fabrikviertel oder bei dem allge¬
meinen Gebrauch stark rußender Kohle, wie hier¬
zulande üblich. Nebenbei ist hierzu noch zu bemerken,
daß selbst in solchen Fällen, in denen die Belästi¬
gung eine wirklich schwere ist, bei Anlagen
mit behördlicher Genehmigung nicht die Beseiti-
gung derselben, sondern nur die Einrichtung
von Maßnahmen verlangt werden kann, die
den geschädigten Nachbar möglich st vor den Be¬
lästigungen schützen. — Bei Störung des Eigentums
durch Geräusche, z. B. nächtliche Musik in Wirt¬
schaften, übermäßiges Hundebellen usw., sind die
polizeilichen Vorschriften anwendbar.
Kein Nachbar darf ferner durch Veränderung,

z. B. Vertiefung des eigenen Grundstücks, dem Nach¬
bargrundstück die Stütze entziehen. Hingegen darf ein
Nachbar dem andern herüberwachsende oder herein¬
raaende Aste undWurzeln von Bäumen oder
Pflanzen abschneiden und für sich behalten, desgl.
Früchte, die auf sein Grundstück yerüberfallen.
Bei Grenz st reitigkeiten ist jeder Nachbar

zur Mitwirkung an der Errichtung fester Grenz¬
zeichen oder der Herstellung unkenntlich gewordener
verpflichtet. Mauern, Hecken usw. auf den Grenzen
von Nachbargrundstücken gelten im Zweifel als ge¬
meinschaftlich, so sind auch Grenz-
bäume nebst ihren Früchten als gemeinsames
Eigentum der Nachbarn anzusehen. — Weiter wäre
noch das Notwegrecht über ein Nachbargrund¬
stück zu erwähnen. Dies kann aber nur dann
in Anspruch genommen werden, falls dieser Weg ein
unumgänglich notwendiger, also wirklich ein N o t -
weg ist. — Endlich seien hier noch einige wichtige
Einschränkungen des Eigentumsrechtes zugunsten des
Nachbars erwähnt, so das Verbot der' Anlage
von Dünger st ätten in unmittelbarer Nähe
des Nachbargrundstückes, desgleichen die allzu
nahe Anlage von Kanälen zur Wasser¬
abführung sowie von Bodenerhöhungen, die
das benachbarte Grundstück schädigen können. Sodann
dürfen neue, airf das Nachbargrundstück füh¬
rende Türen, u. U. auch F e n st e r, nicht ange¬
legt werden, ebensowenig z. B. feuergefährliche
L f e n und dergleichen. Neu errichtete Gebäude,
neue lebende Hecken und Zäune müssen eine be¬
stimmte Entfernung vom Nachbargrundstück einhalten,
deren Maß durch polizeiliche Vorschriften bestimmt
wird. Rechtsanwalt Dr. B.


